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Textliche Festsetzungen 

1. Das Sondergebiet dient der Errichtung eines Pflegeheimes und 
altersgerechter Wohnungen. Zulässig sind Wohngebäude und Anlagen für 
soziale und gesundheitliche Zwecke. Läden, Büros, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie Anlagen für kirchliche, kulturelle und sportliche 
Zwecke sind ausnahmsweise zulässig (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB in 
Verbindung mit§ 11 Abs. 2 BauNVO) . 

2. Bei der Ermittlung der festgesetzten Geschossfläche sind die Flächen von 
Aufenthaltsräumen 1n anderen als Vollgeschossen einschließlich der 
dazugehörigen Treppenräume und einschließlich ihrer Umfassungswände 
mitzurechnen (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB in Verbindung mit§ 20 Abs. 3, Satz 
2 BauNVO) 

3. Im Sondergebiet SO 1 - Pflegeheim - darf durch die Grundflächen von 
Stellplätzen und Garagen mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen im Sinne 
des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird , die überbaubare 
Grundstücksfläche mit maximal 900 m2 überschritten werden (§ 9 Abs. 1 
Nr.1 BauG B in Verbindung mit§ 19 Abs. 4, Satz 3 BauNVO 

4. Im Sondergebiet SO 2 -altersgerechtes Wohnen - darf durch die 
Grundflächen von Stellplätzen und Garagen mit ihren Zufahrten sowie 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb 
der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut 
wird, die überbaubare Grundstücksfläche von maximal 1625 m~ 
überschritten werden (§ 9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 19 Abs. 
4, Satz 3 BauNVO). 

5. Im Sondergebiet SO 1 - Pflegeheim - kann eine Überschreitung der 
Baugrenzen für Terrassen bis zu einer Tiefe von 2,5 m zugelassen werden 
(§ 9 Abs. 1, Nr.2 BauGB in Verbindung mit§ 23 Abs. 3 Bau NVO). 

6. Die Einteilung der 
Festsetzung (§ 9 Abs. 

Straße nverkeh rsfl ä ehe 
1, Nr. 11 BauGB). 

ist nicht Gegenstand der 

7. Stellplätze sind nur innerhalb der Flächen für Stellplätze sowie innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB in 
Verbindung mit§ 12 Abs. 6 BauNVO) . 

8. Der durch Erhaltungsgebot festgesetzte Einzelbaum ist dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang zu ersetzen(§ 9 Abs. 1, Nr. 25b BauGB) . 

9. Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und Erhaltung sind 
die vorhandenen Bäume und Sträucher zu erhalten und bei Abgang zu 
ersetzen(§ 9 Abs. 1, Nr. 25b BauGB) . 

10. Die ca. 6 m breiten , fensterlosen Flächen an den Ost- und 
Westgiebelwänden sowie die ca. 6 m breite, fensterlose Fläche an der 
Südgiebelwand des Pflegeheims sind pro 2 lfm. mit 1 selbstklimmenden, 
rankenden bzw. schlingenden Pflanze zu gliedern und zu gestalten. 

11. Im Sondergebiet ist eine Befestigung von Wegen und Hofflächen und 
Terrassen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch 
Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie 
Betonunterbau , Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind 
zulässig (§9, Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 8 Abs. 4 , Satz 3 
NatSchGBln). 
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Für den Geltungsbereich: 
A mtl icher Lageplan vom 18.Dez.1998 
Mit Ergänzungsmessung vom 13 .09.2001 
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Zu diesem vorhabenbezogenen Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis 
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Tiergartenstraße 

Hiermi t wird beglaubigt, dass der Inhalt 

dieser Abzeichnung mit dem Inhalt 

der Urschr ift des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
vom 30.06.2006 übereinstimmt 

Zu diesem vorhaben bezogenen Bebauung splan XX l-VE7 gehört 
das Deckblatt vom 10.03.2006 

Berlin, den 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin 
Abt. Ökologische Stadtentwick lung 
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vorhabenbezogener Bebauungsplan XXl-VE7 
fü r das Grundstück 
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Die 1orslehende Ze ichenerklärung enthi ll geb räuchliche Planzeichen. auch sowe it sie in diesem Bebauungsp lan nichl verwe nde t we rden. 

XX 

Zugru nde gelegt sind die Ba unutiungsve rord nung [Ba uN VO) in der Fassung vom 13. Ja nua r 1990 und die Pla nzeichen1e rord nung 1990 [P lanzV!OI 1om 1S. Dezember 1990. 

Aufge st ellt· Berl in , den 19 9.01 

Bezirksamt Marzah n-He ll ersdorf von Be rlrn 
Abt O~o l o gi sc h e Stad tentw icklun g 

Am t lür Stadtpla nung un d Verm ess ung 

gez . i.V, Loewke 19,09.01 gez . Herrmann 19,9,01 
Be1ei~hs l e i ter Vermessu ng Bere ichsleiter Stadtplanun g 

gez . H.Niemann 
Bezirk sstad:1 al 

Ds1 '01gerngene Bebauungsplan w•J1de 

in der Zeil 'am l. l0.0 1 bis einsch ließlich 2.11.01 öffentl ich ausge leg1. 

Die Bez irksverordnetenvsrsammlun g he; ds n Bebau un gsp lan 

am 27 .~ .06 beschlossen , 

Bsrlrn, de n 28.4 .06 

Bezirksamt Marzahn ·He llersd orf von Berlin 
AOL O~olog i sche Stadten;wic klu ng 

Amt fOr Sla61plcnung und Ve rmessung 

gez. We ißbac h 
Amtsleiter 

Dei vorr.a benbezogene Bebauungsplan rn t aufgrn nd § 12 BauG B in Vei brndung mit §10 Abs,1 des Baugese tz buches sow ie 

§ 6 Abs. 5 Salz 1 des Ges~tzes lU ( Ausf ührung des Baugeselibuches d•JiCh Ve 1 01d~u~g vom heu !igen Tage fes tgeset zt wo iden. 

Berlin, den 30.Jun i 200 6 

Bezirksamt Marzahn·Hellersdorf von Berlin 
gez, Uwe Klet t gez , H N1emann 

Berirks bürge rmei srn1 Bez irksstadtrat 

Oie Verordnung ist am 15.7.06 im Gesetz- un6 Vero1dn un gsb latt fOr Berli n au i S. 78 1 verkündet worden. 




